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andrea.reinartz@stadt–emmerich.de und 
Telefax: 02822 751599 
 
 
 
78. Änderung FNP  

Bebauungsplanverfahren E 12/2 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Frau Marja Vos hat mich gebeten, sie bei der Abgabe ihrer 

Stellungnahme zu den beiden o.g. Verfahren zu unterstützen. 

Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich 

versichert. 

I. Flächennutzungsplan  

In der Flächennutzungsplanänderung sehen Sie vor, eine 

Grünfläche entlang der Löwenberger Landwehr in eine 

gewerbliche Fläche umzuwandeln. 

Dem möchten wir widersprechen.  

Die im Flächennutzungsplan als Grundlage eines 

Bebauungsplans bislang vorgesehene Grünfläche grenzt 

die bestehende „Löwenberger Landwehr“ und das 

Bodendenkmal „Tote Landwehr“ sowohl von einer 

Bebauung (derzeit § 35 BauGB) als auch von einer 
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landwirtschaftlichen Nutzung ab. Dadurch werden, was noch einer 

differenzierten Betrachtung bedarf – vorhandene oder sinnvoller Weise zu 

entwickelnde/fortzuentwickelnde Biotope vor einer nutzungsbedingten 

gewerblichen oder anderen Inanspruchnahme geschützt.  

Dies rechtfertigt es, wenn es nicht sogar erforderlich ist, 

wenigstens die bisherigen Grünflächen aber auch darüber hinaus 

angrenzende Flächen als Flächen im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 10 

und Abs. 2a BauGB als Flächen zum Ausgleich im Sinn des § 1a 

Abs. 3 BauGB darzustellen – vgl. insoweit anliegenden Auszug aus 

der Planunterlage des Bebauungsplanes mit Einzeichnungen. 

Würde der Grünstreifen im FNP erhalten bleiben, würde das die 

grundsätzliche Festsetzung eines Gewerbegebiets in einem B-Plan 

keineswegs ausschließen. In der Gliederung des Gewerbegebiets müsste 

dann allerdings auch der Grünstreifen und die Flächen für Ausgleich und 

Ersatz als eine entsprechende Festsetzung vorgesehen werden.  

Dies erachten wir nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Interesse 

als angemessen, da die im FNP – immerhin eine gemeindliche Zielplanung - 

bisher vorgesehene Nutzung durch Flora und Fauna weiterhin erreichbar 

bliebe bzw. ausgebaut werden könnte.  

Gründe, warum von dieser im FNP vorgesehenen Zielplanung abgewichen 

werden sollte, sind nicht bekannt. Die Tatsache, dass im 

Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf insoweit 

undifferenziert ASB dargestellt ist, spricht nicht gegen die Beibehaltung der 

dargestellten Grünfläche.  

Sollte es sich bei dem Grund für die Streichung als Grünfläche um 

wirtschaftliche Interessen handeln, sind diese – das zeigt ein Blick auf die 

vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplans – nicht wesentlich, da die 

vorgesehenen Baufenster die im bisherigen FNP dargestellte Grünfläche – 

wenn überhaupt - nur im geringen Umfang tangieren. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass die Beibehaltung bzw. die Ausdehnung der 

Grünfläche im Rahmen des B-Planverfahrens den erforderlichen Ausgleich 
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und dafür anzusetzende Kosten erheblich reduzieren würde, weil bereits 

bestehende Naturstrukturen erhalten bleiben, nicht „ersetzt“ werden müssten 

und Flächen, die derzeit nach Ihren Angaben z.B. landwirtschaftlich genutzt 

werden, für die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit einer 

höheren Ersatzwertigkeit zur Verfügung stehen würden. 

Diese Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorzuhalten erscheint 

insbesondere deshalb auch angezeigt, weil die Löwenberger Landwehr und 

auch die Tote Landwehr – jedenfalls erhebliche Teile derselben - bereits jetzt 

eine schützenswerte naturräumliche Struktur aufweisen, die auch außerhalb 

der Baufenster nicht durch Lager- oder sonstige gewerblich zu nutzende 

Flächen im Sinne des § 23 Abs. 5 BauNVO gestört werden sollte.  

Die Ergänzung dieser naturräumlichen Flächen steigert auch den Wert der 

vorhandenen naturräumlichen Flächen. 

 

II. Bebauungsplan 

Vorstehendes gilt für die Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechend. 

 Die bisher naturräumlich genutzten Grünflächen entlang der Löwenberger 

Landwehr werden ohne Not durch eine Festsetzung als gewerbliche 

Bauflächen in Anspruch genommen.  

Im Hinblick auf die geplanten Baufenster kann zwar daran angrenzend nicht 

jede Nutzung im Sinne des § 23 Abs. 5 BauNVO unbegrenzt ausgeschlossen 

werden. Es sollte aber möglich sein, die im bisherigen Flächennutzungsplan 

vorgesehenen Grünflächen zu erhalten und erheblich auszudehnen, um sie 

naturräumlich auszubauen, soweit die Flächen nicht bereits heute im 

Zusammenhang mit der Löwenberger Landwehr schützenswerte Strukturen 

aufweisen. 

Es wird daher angerregt, jedenfalls den nur auf 5 Meter begrenzten 

Grünstreifen an der Löwenberger Landwehr und auch an der Toten 

Landwehr erheblich auszuweiten und durch angrenzende Flächen 

für Maßnahmen gemäß § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB zu ergänzen.  
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